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VERKEHRSZEICHEN UND VERKEHRSEINRICHTUNGEN E.V.


Hagen, den 30.6.2005
Hinweis für Lieferanten von Bauteilen, Halbfertigteilen und Vormaterialien für Verkehrszeichen zur CE-Kennzeichnung
Mit dem Mandat M111 der europäischen Kommission, zuletzt in der Fassung vom 22. Januar 2004, in  Verbindung mit dem Bauproduktengesetz und der Rechtsverordnung zur CE-Kennzeichnung ist das Produkt Verkehrszeichen/Aufstellvorrichtung in Kürze mit dem CE-Zeichen zu kennzeichnen. Ein eigenes CE-Zeichen  müssen retroreflektier-ende Folien, Aufstellvorrichtungen und Verkehrszeichen einschließlich Befestigungsteile aufweisen. Halbfertige Zulieferteile unterliegen den gleichen Produktionsbedingungen als wenn sie im Werk des Verkehrszeichenherstellers gefertigt würden. Dies bedeutet im Einzelnen:

1. Hersteller von retroreflektierenden Folien und Aufstellvorrichtungen müssen auf der Grundlage des Bauproduktengesetzes durch eine für diesen Bereich akkreditierte Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle (PÜZ-Stelle) zertifiziert sein. Das umfasst eine Erstinspektion des Werkes, eine Bewertung der werkseigenen Produktionskontrolle und eine Erstzulassung des Produktes. Die Einhaltung der Konformität wird durch die jährliche Fremdüberwachung durch die PÜZ-Stelle festgestellt. Diese Hersteller müssen ihr Produkt mit dem entsprechenden CE-Zeichen kennzeichnen. Produkte ohne CE-Zeichen dürfen nicht in den Verkehr gebracht werden. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis 50.000 € belegt werden.
2. Hersteller von Halbfertigteilen (Aluminiumhalbzeug, Schellen, Befestigungs-teile) müssen eine werkseigene Produktionskontrolle durchführen und dokumentieren. Die PÜZ-Stelle nimmt eine Erstinspektion des Werkes und eine Bewertung der werkseigenen Produktionskontrolle vor. Die Einhaltung wird jährlich überwacht. Der Hersteller von Halbfertigteilen kann eine Erstprüfung der mandatierten Eigenschaften seines Produktes durch eine akkreditierte PÜZ-Stelle vornehmen lassen. Die entsprechende Bescheinigung der PÜZ-Stelle kann der Hersteller seinen Kunden zur Verfügung stellen, die dann diese Prüfung nicht mehr durchführen müssen. Im Einzelnen ist dies mit der PÜZ-Stelle abzusprechen.
Einzelheiten zu den jeweiligen Anforderungen und dem Zulassungsverfahren sind in den Normen DIN EN 12899-1 „ortsfeste, vertikale Verkehrszeichen“, DIN EN 12899-4 „werkseigene Produktionskontrolle“ und DIN EN 12899-5 „Erstzulassung“ nachzulesen. Mit dem Erscheinen dieser Normen ist im Laufe des Jahres 2006 zu rechnen. Nähere Informationen dazu können Sie bei der Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle StrAus-Zert der Straßenausstatter e.V. in 58099 Hagen, Steinhausstraße 79 oder unter strauszert@ivst.de erhalten.
Die Verkehrszeichenhersteller beabsichtigen bis Ende 2006 zertifiziert zu sein. Dies bedeutet, dass unsere Produkte mit Ihren Zulieferteilen die Erstzulassung bis dahin erfolgreich abgeschlossen haben müssen. Bitte stellen Sie als Lieferant sicher, dass Sie im Laufe des Jahres 2006 über die entsprechende Qualifikation verfügen und uns die entsprechenden Bescheinigungen einer akkreditierten Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle zur Verfügung stellen können.
